
1661 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 

über die Regierungsvorlage (1588 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Bundes
gesetz betreffend die Regelung des Kranken
pflegefaehdienstes, der fl1.edizinisch-techni
sehen Dienste und der Sanitätshilfsdienste 

geändert wird 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen 
Angehörige der Krankenpflegefachdienste und 
einiger medizinisch-technischer Dienste zur Ver
abreichung von Injektionen urid zur Blutab
nahrrie berechtigt werden. 

Weiters sollen mehrere an das Bundesministe
rium für Gesundheit und Umweltschutz im Wege 
des Beirates· für Krankenpflegefragen herange
tragene Wünsche der Berufsorganisationen der 
Krankenpflegefachdienste und der medizinisch
technischen Dienste ver~irklicht werden. . 

Fer.ner wird erstmalig die Anrechnung gleich
wertiger erfolgreich abgelegter Prüfungen in ver
schiedenen medizinisch-technischen Diensten in 
Aussicht genommen. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
schutz hat diese Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 17. Juni 1975 der Vorberatung 
unterzogen. 

Im Zuge der Beratungen brachten die Abge
ordrieten Ton n und Genossen einen Abände
rungsantrag ein, der vor allem gegenüber der 
Regierungsvorlage eine. Verlängerung der Aus
bildungsdauer in verschiedenen medizinisch-te<;h
nischen Diensten in geringerem Ausmaß vorsieht. 

Weiters traf der Aussdmß ·folgende Fest
stellungen: 

Dr. Reinhart 
Berichterstatter 

Zu Art. I Z. 4: 

In Anbetracht des Mangels an Physikothera
peuten wird das Bundesministerium für Gesund
heit und Umweltschutz ersucht, mit den Lan
deshauptmännern in Kontakt zu treten, damit 
die Errichtung. weiterer medizinisch-technischer 
Schulen für. den physikotherapeutischen Dienst 
geförder~ wird. 

Zu Art. I Z. 16: 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß geprüft 
werden sollte, ob für. diejenigen Dienstnehmer, 
die durch die Gesetzesänderung zur Vornahme 
von Injektionen und Blutabnahmen ermächtigt 
werden, ein Haftpflichtversicherungsschutz be
steht und ob gegebenenfalls eine. Haftpflichtver
sicherung abzuschließen sein wird. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem Be
richterstatter die Abgeordneten Ton n, Dok
tor Wie s i n ger und Pan s i sowie der 
Ausschußobmann Abgeordneter Dr. Sc ri n z i 
und Frau Bundesminister Dr. Ingrid. L e 0-

d 0 lt e r. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständ
liche Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des 
Abänderungsantrages in der beigedruckten Fas
sung teils einstimmig, teils mehrstimmig ange
nommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Gesundheit und Umweltschutz somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem a n
g e s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, arri 17. Juni 1975 

Dr. Scrinzi 
Obmann 

'j. 
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2 1661 der Beilagen 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Bundesgesetz betreffend die Rege
lung des Krankenpflegefachdienstes, der 
medizinisch-technischen Dienste und der 

Sanitätshilfsdienste geändert wird 

Der NaltironaJln;at h~t beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz betrefFend d,i'e RegeLung des 
Kn3inkenpflegef'ach!ditenstes, der medizinisch-tech
nischen Dienste und der Sanit;m;shiIfscLienste, 
BGBl. Nr. 102/1961,m ,der F,3Ssung der Bundes
gesetze BGBl. Nr. 257/1967, Nr. 95/1969, 
Nr. 349/1970 ·und Nr. 197/1973, wird w,ie fcxlgt 
.geändert : 

1. 1m Albs. 5 ,des § 9 ha:bendie WOI'ltle "Per
sonen deutscher $p1'lachzugehöngkeit, Id~e sllaaten
los sind rund dIeren Staa1JS3ingehörigk.eit ungekUirt 
.ist (Volksdeutlsch'e) so·wie" zu enttaiJJen. 

2. Der Albs. 6 des § 9 Wlir:d aufgehoben. 

3. Die lit. b des §. 23 hat zu lauten: 
"b) ,Diplomiel1'te Ktinderkr:anken- und Säug

lingsschwester' - ,Diplomierter Kinder
kir,3inken- und Säuglingspfl;~ger' (§ 5 
Abs.2);" 

4. Der § 29 halt ~u Lauten: 

,,§ 29. Hinsich!tlilich der Aufnahme in medizi
nisch-technische Schulen und der Voraussetzun
gen hiefür gelten die Bestimmungen der 
§§ 8 und 9 mit folgenden Abweichungen sinn
gemäß: 

1. Neben denim § 9 Abs. 1 l:it. abis d 
angetührten ErforJemiss,en sind nachzuweisen: 

a) die R'eif.epnüfrung einer 31Ugemeinbildenden 
oder berufsbiLdenden höheren Schule oder 

. die vor dem Wirksamwel1den ,der diesbe
züglichen Besvimmungen Ides SchudtOlrganisa
tionsgesetzes 'an einer Milltelschuile oder 
einer an'deren mit tIeren Lehranstalit abge
legre ReifeprüftuIllg, 

b) für die Aufnahme ZJur Ausbildung in den 
,im § 25 rr!~t.a bis td angeführten Berufen 
auch Kenntnisse in Kurzschrift und Ma
schinschreiben, 

c) für die Aufnalhme ,in eine medizinisch-tech
nische SdlUl'e fi1r den Diä~dien9t außerdem 
Kennllnrsse rund ·Ftel1tigktwten im Kochten. 

2. Di'Plom~erte Krailikenpfle.gepersonen (§ 23) 
können in medizinisch-'technische Schulen auch 
ohne Rci~elZeugJlJis aufgenommen wenden. 

3. Ohne ReiJfeoougnis können .ferner a,ufge
nommen werden: 

a) diliplomi'erte mediZJinisch-ltJechnische Fach
kräfte (§ 43 lit. h) in medizinisch-tech
nische Schullen fü'r den physikotherapeu1li
schen Dienst, für tden meldiz~nisch-'tech
nischen LaiboratJoriumsdienst oder' fü,r den 
rajdi()llo~sch-ttechnische1n Dienst, 

b) Absolventinneneiner dreijährigen Fach
schutle für wirtschalftliche FIt'I3:uenberufe in 
eine medi~inisch-techIllische Schrule für den 
Diä,t~ien&t, 

c) Abso1ventinnen ,einer Billdung..sanstalt für 
Kindergämlerinnen in eine medizinisch
·techIllischre Schule für den [Iogopädisch-pho
nialll'lisch-aUld~ometJrischen D~enS1:.« _ 

5. Der ente Satz ,des Abs. 1 des § 30 hat zu 
:la:uten: ! 

,,§ 30. (1) Die A'll'sbitLdung für den physiko
therapeutischen Dienst dauel'1t zwei Jahre und 
sech'S MOll'ate." 

6. Der Ahs. 2 rdes § 30 hat zu lauten: 

,,(2) Für ,diplomierte ,Krankrenpflegepersonen 
(§ 23) sowie für Personen, die 'eine UntJerweiisung 
in der pIIaktisch'en KinankenpHege und in beson
,deren V erl'1ichtungen '~m Ambw3itOiriumsdienst in 
der D3iuer von tmimldestens 2Jwei Monaten nach
weisen können, daruert die AU9b~lduIlig zwei Jahre 
und vier Mon3ite." 

7. Der erste Satz des Abs. 1 des § 32 hat zu 
lauten: 

,,§ 32. (1) Die Ausbildung für den radiolo
gisch-technischen Dienst dauert 24 Monate." 

8. Der Abs. 2 des § 32 hat zu lauten: 

,,(2) Für diplomierte medizinisch-technische 
Assistenten (Assistentinnen) und diplomierte 
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Krankenpflegeperso.nen (§ 23), die sich auch einer 
Ausbildung für den radio.lo.gisch-technischen 
Dienst unterziehen, dauert die Ausbildung 
15 Mo.nate. Für Perso.nen, die eine Unterweisung 
in der praktischen Krankenpflege und in beso.n
deren Verrichtungen im Ambulatoriumsdienst 
in der Dauer vo.n mindestens zwei Mo.naten nach
weisen können, dau~rtdie Ausbildung 22 Mo
nate." 

9. Die bisherige Bestimmung des§ 35 a ist als 
Abs~ lzu brez'eichnen. 

10. Dem § 35 a ist ein ·Abs. 2 nachstehenden 
W:Oi11o1 autes altZlUfügtlD: 

,,(2) . Für diplOtl11ier,te Krankenpflegepersonen 
(§ 23) sowie für Personen, die dne Unter
weisUng ,in Ider prakcischen Krankenpflege in oder 
Dauer V'Qn mindestens zwei Monaten nachweisen 
können, :dauert die Ausb['1ctung' zwei Jahre ,und 
v~e'rMon<llte. « 

11. Der § 41 hat zu lauten: 

,,§ 41. (1) Die Ausbildung im medizinisch-tech
nischen Fachdienst dauert 30 Monate. Sie hat 
einen 'Oheoretischen und praktischen Unterricht 
msbiesondJer,e ~n' den nach'Sltehend angeführten 
Unterrichtsgegenständen zu umfassen: 

:a) Unberw,ei&ung in .der praktischen Kranken
pflege und in besonderen Venrichtung.en im 
Ambula'Oo.mumsdienst !in der Dauer vo.n 
zwei Mon3ioen; 

b) AnaIJomie und Physiooogie; 
c) Palthologie; 

Id) Hygrene; 

e) Binfühtr,ung .indie Ph}'lsik.; 

J) einfache medizinisch-technische' Laborato.
;rrumsmetho'den; 

g) HiiMelJeisrungen bei 'Ider Anwendung von 
. Rönllgensltr,a;lrlen Zu .diagnostischen und 

,thera peutischen Zwecken; 

h) .einfache physikotherapeUitische iBehandlun
,gen; 

li) Erste ID1f'e un1d Verbari:dslehr,e; 

j) Grunldzüge 'des Sanrtäts-, A!rbeits~ und 
Soz~a!lvers.icherungsr.echIJes ; 

k) Grurudzüge der BeIJriebsführung im Kran
kenhau's. 

(2) Für diplomierte l<irankenpflegeperso.nen 
(§ 23) soWlie ,für Perso.nen, die ,eine Un:t.erwei
sung in :der praktischen K!rank,enpflege und in 
besonderen V,ermchltungen ,im Ambuhtomums
dienst nn ,der Dauer von min;desIJens zwei Mona
ten nachweis'en können, Idauert die Aushilldung 
28 Monate. 

(3) Die näheren BestJimmun~en über die fach
liche Eignung der zur Aushildungerforderlichen 
Lehr- un'd Hiilfskiräfte, über den Lehrplan und 

den B,etrieb von Schulen für den medizinisch
technischen Fr.lchdienlSt sind nach Maßgabe einer 
ge0'l1dneten und .zweckmäßigen Ausbitdung für 
den mediz~ruisch..,techDischenFach,drenj)t vom 
BunJdesminis<t~r für GesU,nldheit und Umw:ek
schnitz im Einvernehmen mit dem ,Bundesminister 
für Unterricht und KUDs.tdurch V>eror.dlnung z,u 
.erlassen. Hi eb ei sind ·insbesonder,eauch ,die Aus
bi1dungsbedingungen festzutliegen und istsiche:r
zusteHen, .daß ,ctie praktische Unterweisung auf 
dem Gebiet der Hilfeleistungen bei der Anwen
dung von RöntgenstrnMen zu diagnostischen und 
therapetlltischen Zwecken rucht vor Vou,endung 
des 18. Lebensjahres ,des Schülers (Jer Schül,erin) 
staJttfindet. Die Au&bildungszeit ist so zu he
,gt;enzen, :daß ,~'e die jeweils ·fe~tgeJiegt.e Normal-
arheitszdt nicht übersch'feitet." . 

12. Dem § 42 ist ein Abs. 3 nachstehenden 
WOl1t'1aultes anvufü1gen: 

,,(3) Hat ein Schüler (eine Schülerin) einermed~
zini'sch-tJechnischen Schule oder einer Schule für 
den medizinisch-technischen Fachdienst bereits 
erfOllgreiche Prufungenim ~ahmen .d;e. Aushil
dung ,in den KnnkenpflegefachdiensIJen oder in 
einem mecLizinisch..otechnischen Dien~t oder im 
R,ahmendes 1. medizim~schen ~igbrosums vo. 
nicht· mehr <a'Ls ,fünf Ja,hren aJbgelegt, so. sind ihm 
(ihr) die ,elrwähnten Prüfungen auf dier.tbzu
l<egendien Brüfungen inso.weit anZJUrechnen, .a:ls 
sie dj'esen nach lnha!lt un'd Umfamg gIeichwe,rtig 
sind. Die Anrechnung befr·eitVlon der Ah1egung 
der Prüfung ',aus 'den bezüglichen Fächern. Inwie
we~t solche Pd'ü,funlgen icrl}' e,inzelnen ,gleichwerrtig 
sind, ist durch VerortdnurugJelStzuLeg>en." 

13.Der Abs. 2 des § 48 hat zu lauten: 

,,(2) Eine Kursaibschlußprüfung hat än j:enen 
Untel1ruchtsfächeam zu entJfa:Uen, ~n denen' 'ein 
KUl1stei'lnehmer lineiner nach diesem Bundes
gesetz geregelten Ausbildung eine gleichartige 
Prüfung hel1e'rts mit El'\folg ,abgelegt hat." 

14. Dem § 48 ist ein Abs. 4 nachstehenden 
Wo.rtlau'tes ,anzufügen: . 

,,(4) Die Zulassung zu ,einer. Kursahschlußprü
fung in dem im § 44 lit. bangeführten Sanitäts
hilfsdienst ,darf nur erfolgen, wenn .der Prüfungs
werber eine mindestens sechsmorratige Tätigkeit 
in diesem Sanitätshilfsdienst nachweist." 

15. Der Abs. 4 des § 52 hat zu lauten: 

,,(4) . Freiberufiich dürfen nur der Kranken
pflegefachdienst (§ 5), der physiko.therapeutische 
Dienst (§ 26 Abs. 1), der Diätdienst (§ 26 Abs. 4) 
und der lo.gopädisch-iphoniatrisch-a udio.metrische 
Dienst (§ 26 Abs. 6) ausgeübt werden. Hiezu be
darf es einer Bewimgung durch die zuständige 
Bezirksverwaltungsbehöl'\de. Die Bewimgung ist 
zu erteilen, wenn der Bew.erber innerhalb der 
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letzten zehn Jahre den! betreffenden, Beruf nahme an, der berufsmäßigen Tätigke~t zur Vor
befugtermaßen. durch zwei Jahre unselbständig bereitung für einen solchen Beruf gleichzuhalten. 
ausgeübt hat." 

16. Der § 54 hat zu lauten: 
" § 54. (t) Personen, die eine der in den §§' 5, 

26, 37 und 44 umschriebenen Tätigkeiten ber.ufs
mäßig ausüben, hahen die AnordniUngen des ver
antwortlichen Arztes genau einzuhalten. Jede 
ei,genmächtige Heilbehandlun,g, inSibesondere. jede 
eigenmächtige Vornahme von Eingriffen, ist 
ihnen' untersagt. 

(2) Eine zur berufsmäßigen Ausübung des 
Krankenpflegefachdienstes herechtigte Person ist 
befugt, subkutane oder intramuskuläre Injek
tionen sowie Blutabnahmen auS' der Vene. nach 
ärztlicher Anordnung vorzunehmen, wenn sie 
der veramwor.tliche Arzt im Einze1faH hiezu er
mächtigt hat. 

(3) Eine zur berufsmäßigen Ausübung des 
medizinis·ch -technischen La bora toriumsdienstes, 
des, radio!ogisrn-technischen Dienstes oder des 
medizinisch -technischen Fachdienstes b erech tigte 
Person ist befugt, nach ärztlicher Anord
nung Blut aus der Vene abzunehmen, wenn sie 
der verantwortliche Arzt im EinzelfaH hiezu er
mächtigt hat." 

1'7. Das vierte Hauptstück des V. Teiles hat 
zu lauten: 

,,4. HAUPTSTüCK 

Strafbestimmungen ' 

§ '59. (1) Wer ein Geheimnis offenbart oder 
verwertet, das ihm bei berufsmäßiger Ausübung 
einer der in den §§ 5, 26, 37 und 44 angeführten 
Tätigkeiten anvertraut oder sonst zugänglich ge
worden ist und dessen Offerubarung oder Ver
wertung geeignet ist, ein berechtigtes Interesse 
der Person zu verletzen, die seine. Tätigkeit in 
Anspruch"genommen hat o:der für die sie in An
spruch genommen worden ist, macht sich, sofern 
die Tat nicht gerichtlich straflbar ist, einer Ver
waltungsübertretung schuLdig und ist mit Geld!.. 
strafe his zu 3.0.000 S zu !bestrafen. 

(2) Der Ausühung eines Berufes, der in den 
§§ 5, 26, 37 und 44 bezeichneten A'rt ist ,die Teil-

§ 60. Wer 
a)eine unter die Bestimmung~n dieses Bundes

gesetzes fallende Tätigkeit ausübt, ohne 
hiezu berechtigt zu sein, oder 

h) eine nichtihefugte Person zu einer solchen 
Tätigkeit heranzieht, oder 

c) durch Handlung!!n oder Unterlassungen 
,den in· den Bestimmungen des § 52 Abs. 1, 
4 und 5, ,des § 52,a Abs. 1, des § 53 Albs. 1, 
des § 54, des§. 55 Nbs. 1 und des § 5.7 ent
haltenen Anor,d!nung~n zuwiderhandelt, 
oder 

d) Anordnungen zuwiderhandelt, die in den 
auf Grund! dieses Bundesges'etzes erlass,enen 
Verordnungen enthalten sin:d, 

macht sich; sofern ,die Tat nicht gerichtlich straf
bar ist, einer VerwaltungsÜihertretung schuldig 
und ist mit Geldstrafe his zu 30.000 S zu be
strafen.« 

Artikel n 
Personen, die ihre Ausbildung im physiko

therapeutischen Dienst, im radiologisch~tech.
nischen' Dienst oder im medizinisch-technischen 
Fachdienst nach den bisher geltenden Bestimmun
gen begonnen haben, können dies,e AusbiIdun!g 
innerhalb von fünf Jahren nach Wirksamwerden 
dieses Bundesgesetzes' nach den bisherigen Aus
bildungsbestimmutl!gen heenlden. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgeset,z tritt am 1. September 
1975 in Kraft. Durchführungsverordnungen 
können hereits von dem seiner Kundmachung 
forgend'en Tag an erlassen werden; sie düden 
frühestens zugleich mit diesem Bundesgesetz in 
Kraft gesetzt werden. 

(2) Mit .der Vollziehung ,dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Gesundheit und Um
weltschutz betraut. 
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